
Verständnisbeispiele – Einnahmen aus laufendem Dienstverhältnis: 

Prüfen Sie in den folgenden Fällen, ob es sich um steuerpflichtige Einnahmen aus NSA handelt und 

bestimmen sie, falls möglich, deren Höhe! Nutzen Sie die §§ 3, 3b, 8 Abs. 1, 19 Abs. 1 Nr. 1a. EStG 
Zusätzlich bieten sich das LStH (R. 19.3 bis R. 19.7) an. 

1. Ingo Muster-Schuster ist bei der Muster-Müller OHG, Möbelgroßhandlung, als Buchhalter angestellt.

Im Dezember erhält er neben seinem Bruttogehalt von 2.000 € noch das jährliche Weihnachtsgeld i.H.v.
1.000 € sowie 200 € aufgrund seiner Heirat im letzten Monat ausgezahlt. Daneben erhielt noch einen
Präsentkorb (Chips und Garnelen) anlässlich der Geburt seines Sohnes, der Nettopreis betrug 52 €.

2. Die Muster-Müller OHG hatte im Dezember zusätzlich noch eine Weihnachtsfeier veranstaltet.

Insgesamt kamen 64 Gäste, davon waren 34 Mitarbeiter und 30 „Begleitpersonen“. Die Kosten der
Betriebsveranstaltung beliefen sich auf insgesamt 5.760 €.

3. Herr Muster-Schuster ist im Dezember auf einer Fortbildungsveranstaltung der DATEV gewesen. 
Die Kosten i.H.v. 300,00 € hat der Arbeitgeber übernommen.

Gem. R 19.7 Abs. 1 S. 1 LStH sind berufliche Fort-/Weiterbildungskosten des AG kein 
Lohn!  steuerfrei!

4. Herr Muster-Schuster ist Mitglied des örtlichen Tennisvereins. Aufgrund seiner 
Tennislehrerausbildung hat er das Training der Vereinsjugend übernommen. Dafür erhält er 
eine Aufwandsentschädigung von 500 € (pro Jahr). Außerdem ist er noch als Prüfer bei der IHK 
tätig. Auch hier erhält er eine Aufwandsentschädigung von 1.500,00 € (Jahresbetrag). 
Aufwandsentschädigungen (500 € + 1.500 €) steuerfrei, da unter dem FB von 3.000 € 
sind.

5. Von seinem Chef, Meister Muster-Schröer, hat Herr Muster-Schuster zum Geburtstag noch

einen Blumenstrauß im Wert von 20,00 € erhalten. Diesen Betrag hatte er aus der Geschäftskasse
entnommen.

6. Die Muster-Müller OHG stellt ihren Arbeitnehmern kostenlos Getränke zur Verfügung.

Monatlich ergibt sich daraus eine Ersparnis für die Arbeitnehmer i.H.v. 15,00 €.

7. Herr Muster- Schuster musste am 31. Dezember von 15:00 bis 22:30 Uhr arbeiten

(inklusive 30min Pause), dafür erhielt einen Lohn von 294,00 €, normalerweise beträgt sein
Stundenlohn nur 20 €.

Weihnachtsgeld:
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